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 Aktenzeichen:  794.02 Energieeinsparung 

 Beteiligte Ämter:   

 

Anlage 1 zur Beratungsunterlage  

öffentlich Gemeinderat 17.10.2023 Beratung und Beschlussfassung     

 

 

PV-Freiflächenanlagen: Flächenkulisse, Kriterienkatalog und Interessenabfrage 

 – Anlage 1: Gesetzesauszug Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) § 6 und § 37 

 

 

§ 6 EEG - Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau 

(1) Anlagenbetreiber sollen Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, 
finanziell beteiligen. Zu diesem Zweck dürfen folgende Anlagenbetreiber den Gemeinden, die 
von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, Beträge durch einseitige Zuwendungen ohne 
Gegenleistung anbieten:  
1. Betreiber von Windenergieanlagen an Land nach Maßgabe von Absatz 2 und 
2. Betreiber von Freiflächenanlagen nach Maßgabe von Absatz 3. 
 
(2) Bei Windenergieanlagen an Land dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von 
insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für 
die fiktive Strommenge nach Nummer 7.2 der Anlage 2 angeboten werden, wenn die Anlage 
eine installierte Leistung von mehr als 1 000 Kilowatt hat. Als betroffen gelten Gemeinden, 
deren Gemeindegebiet sich zumindest teilweise innerhalb eines um die Windenergieanlage 
gelegenen Umkreises von 2 500 Metern um die Turmmitte der Windenergieanlage befindet. 
Befinden sich in diesem Umkreis Gebiete, die keiner Gemeinde zugehörig sind (gemeindefreie 
Gebiete), gilt für diese Gebiete der nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als 
betroffen. Sind mehrere Gemeinden oder Landkreise betroffen, müssen die Anlagenbetreiber, 
wenn sie sich für Zahlungen nach Absatz 1 entscheiden, allen betroffenen Gemeinden oder 
Landkreisen eine Zahlung anbieten. Im Fall des Satzes 4 ist die Höhe der angebotenen Zahlung 
pro Gemeinde oder Landkreis anhand des Anteils ihres jeweiligen Gemeindegebiets oder des 
jeweiligen gemeindefreien Gebiets an der Fläche des Umkreises der Anlage im Bundesgebiet 
aufzuteilen, so dass insgesamt höchstens der Betrag nach Satz 1 angeboten wird. Lehnen eine 
oder mehrere Gemeinden oder Landkreise eine Zahlung ab, kann der auf die ablehnenden 
Gemeinden oder Landkreise entfallende Betrag auf die Gemeinden oder Landkreise verteilt 
werden, die einer Zahlung zugestimmt haben. Im Fall des Satzes 6 erfolgt die Aufteilung des 
Betrags auf die Gemeinden oder Landkreise, die einer Zahlung zugestimmt haben, anhand des 
Verhältnisses der Anteile der Gemeindegebiete oder gemeindefreien Gebiete an der 
Gesamtfläche des Umkreises im Bundesgebiet zueinander. 
 
(3) Bei Freiflächenanlagen dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent 
pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden. Als 
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betroffen gelten Gemeinden, auf deren Gemeindegebiet sich die Freiflächenanlagen befinden. 
Befinden sich die Freiflächenanlagen auf gemeindefreien Gebieten, gilt für diese Gebiete der 
nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen. Im Übrigen ist Absatz 2 Satz 4 
bis 7 entsprechend anzuwenden. 
 
(4) Vereinbarungen über Zuwendungen nach diesem Paragrafen bedürfen der Schriftform und 
dürfen bereits geschlossen werden  
 
1. vor der Genehmigung der Windenergieanlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
oder 
2. vor der Genehmigung der Freiflächenanlage, jedoch nicht vor dem Beschluss des 
Bebauungsplans für die Fläche zur Errichtung der Freiflächenanlage. 
 
Bei Freiflächenanlagen dürfen die betroffenen Kommunen den Abschluss der Vereinbarungen 
davon abhängig machen, dass der Betreiber ein Konzept, das fachlichen Kriterien für die 
naturschutzverträgliche Gestaltung von Freiflächenanlagen entspricht, vorgelegt oder 
nachgewiesen hat, dass die Umsetzung dieser Kriterien nicht möglich ist. Die Vereinbarungen 
gelten nicht als Vorteil im Sinn der §§ 331 bis 334 des Strafgesetzbuchs. Satz 3 ist auch für 
Angebote zum Abschluss einer solchen Vereinbarung und für die darauf beruhenden 
Zuwendungen anzuwenden. 
 
(5) Für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für die fiktive Strommenge nach Nummer 
7.2 der Anlage 2, für die Betreiber von Windenergieanlagen an Land oder Freiflächenanlagen 
eine finanzielle Förderung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen haben und für die sie Zahlungen nach 
diesem Paragrafen an die Gemeinden oder Landkreise geleistet haben, können sie die 
Erstattung dieses im Vorjahr an die Gemeinden oder Landkreise geleisteten Betrages im 
Rahmen der Endabrechnung vom Netzbetreiber verlangen. 
 

 

§ 37 EEG -Gebote für Solaranlagen des ersten Segments 

(1) Gebote bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments dürfen nur für 
Anlagen abgegeben werden, die errichtet werden sollen  
1. auf einer sonstigen baulichen Anlage, die zu einem anderen Zweck als der Erzeugung von 
Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden ist, 
2. auf einer Fläche, die kein entwässerter, landwirtschaftlich genutzter Moorboden ist und  

 
a) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des 
Bebauungsplans bereits versiegelt war, 
b) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des 
Bebauungsplans eine Konversionsfläche aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, 
wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung war, 
c) die die in § 35 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b des Baugesetzbuchs genannten 
Voraussetzungen erfüllt, oder, soweit diese Voraussetzungen nicht vorliegen, die zum 
Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans 
längs von Autobahnen oder Schienenwegen lag, wenn die Freiflächenanlage in einer 
Entfernung von bis zu 500 Metern, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn, 
errichtet werden soll, 
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d) die sich im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans nach § 30 des 
Baugesetzbuchs befindet, der vor dem 1. September 2003 aufgestellt und später nicht 
mit dem Zweck geändert worden ist, eine Solaranlage zu errichten, 
e) die in einem beschlossenen Bebauungsplan vor dem 1. Januar 2010 als Gewerbe- 
oder Industriegebiet im Sinn des § 8 oder § 9 der Baunutzungsverordnung ausgewiesen 
worden ist, auch wenn die Festsetzung nach dem 1. Januar 2010 zumindest auch mit 
dem Zweck geändert worden ist, eine Solaranlage zu errichten, 
f) für die ein Planfeststellungsverfahren, ein sonstiges Verfahren mit den 
Rechtswirkungen der Planfeststellung für Vorhaben von überörtlicher Bedeutung oder 
ein Verfahren auf Grund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für die Errichtung und 
den Betrieb öffentlich zugänglicher Abfallbeseitigungsanlagen durchgeführt worden ist, 
an dem die Gemeinde beteiligt wurde, 
g) die im Eigentum des Bundes oder der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben stand 
oder steht und nach dem 31. Dezember 2013 von der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben verwaltet und für die Entwicklung von Solaranlagen auf ihrer 
Internetseite veröffentlicht worden ist, 
h) deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung 
des Bebauungsplans als Ackerland genutzt worden sind und in einem benachteiligten 
Gebiet lagen und die nicht unter eine der in den Buchstaben a bis g oder j genannten 
Flächen fällt, 
i) deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung oder Änderung 
des Bebauungsplans als Grünland genutzt worden sind und in einem benachteiligten 
Gebiet lagen und die nicht unter eine der in den Buchstaben a bis g oder j genannten 
Flächen fällt oder 
j) die ein künstliches Gewässer im Sinn des § 3 Nummer 4 des 
Wasserhaushaltsgesetzes oder ein erheblich verändertes Gewässer im Sinn des § 3 
Nummer 5 des Wasserhaushaltsgesetzes ist, oder 

3. als besondere Solaranlagen, die den Anforderungen entsprechen, die in einer Festlegung 
der Bundesnetzagentur nach § 85c an sie gestellt werden,  

a) auf Ackerflächen, die kein Moorboden sind, mit gleichzeitigem Nutzpflanzenanbau 
auf derselben Fläche, 
b) auf Flächen, die kein Moorboden sind, mit gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung 
in Form eines Anbaus von Dauerkulturen oder mehrjährigen Kulturen auf derselben 
Fläche, 
c) auf Grünland, das kein Moorboden ist, bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung 
als Dauergrünland, wenn das Grünland nicht in einem Natura 2000-Gebiet im Sinn des 
§ 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes liegt und kein Lebensraumtyp 
ist, der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 
vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom 
20.12.2006, S. 368) geändert worden ist, aufgeführt ist, 
d) auf Parkplatzflächen oder 
e) auf Moorböden, die entwässert und landwirtschaftlich genutzt worden sind, wenn 
die Flächen mit der Errichtung der Solaranlage dauerhaft wiedervernässt werden. 
 

(2) Geboten bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments muss in 
Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 beigefügt werden:  
1. eine Eigenerklärung des Bieters, dass er Eigentümer der Fläche ist, auf der die Solaranlagen 
errichtet werden sollen, oder dass er das Gebot mit Zustimmung des Eigentümers dieser Fläche 
abgibt, 
2. bei Geboten, denen die Kopie eines beschlossenen Bebauungsplans oder ein Nachweis für 
die Durchführung eines in Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f genannten Verfahrens beigefügt 
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wurde, die Eigenerklärung des Bieters, dass sich der eingereichte Bebauungsplan oder 
Nachweis auf den in dem Gebot angegebenen Standort der Solaranlagen bezieht, 
3. bei Geboten für besondere Solaranlagen nach Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a oder b die 
Eigenerklärung des Bieters, dass er geprüft hat, dass es sich nicht um naturschutzrelevante 
Ackerflächen handelt, und 
4. bei Geboten für besondere Solaranlagen nach Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c die 
Eigenerklärung des Bieters, dass er geprüft hat, dass es sich nicht um Grünland in einem 
Natura 2000-Gebiet im Sinn des § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes oder 
um einen Lebensraumtyp, der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt ist, handelt. 
 
(3) In Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 darf die Gebotsmenge bei den 
Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments pro Gebot eine zu installierende 
Leistung von 20 Megawatt nicht überschreiten. 
 


